
STADT TROSSINGEN 

LANDKREIS TUTTLINGEN 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Der Gemeinderat der Stadt Trossingen hat den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit 

Beschluss vom 15. Dezember 2025 unter Tagesordnungspunkt 5, entsprechend § 95b der 

Gemeindeordnung festgestellt. 
 
Dies wird hiermit gemäß § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht für das Jahr 2023 liegt in der Zeit vom 
 

12.01.2026 bis 20.01.2026 

 
(je einschließlich) im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aus. 
 
Nachfolgend wird der Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss im Wortlaut 
veröffentlicht: 

 
 

  

Feststellungsbeschluss

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 48.912.120,95 €   
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 44.357.639,47 €   
1.3 Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Saldo aus 1.1 und 1.2) 4.554.481,48 €     

Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)
1.4 Außerordentliche Erträge 11.613,79 €         
1.5 Außerordentliche Aufwendungen -  €                   

1.6 Sonderergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Saldo aus 1.4 und 1.5) 11.613,79 €         
1.7 Gesamtergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Summe aus 1.3 und 1.6) 4.566.095,27 €     

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 15.12.2025
den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:



 

2. Finanzrechnung

Laufende Verwaltungstätigkeit

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.955.242,18 €   

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.255.816,58 €   
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 6.699.425,60 €     

Investitionstätigkeit
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.842.654,69 €     
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.934.603,43 €     
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 4.091.948,74 €-     

2.7 Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 2.607.476,86 €     
Finanzierungstätigkeit

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.855.000,00 €     

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 730.451,23 €        

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 2.124.548,77 €     

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.3, 2.6 
und 2.10)

4.732.025,63 €     

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -11.752.850,40 €

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 22.581.351,91 €

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 2.11 und 2.12) -7.020.824,77 €

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 lt. Bilanz (Summe aus 2.13. und 2.14) 15.560.527,14 €

3. Bilanz zum 31.12.2023

Davon entfallen auf der Aktivseite auf

3.1 Immaterielles Vermögen 129.464,90 €        

3.2 Sachvermögen 102.384.658,58 € 

3.3 Finanzvermögen 43.326.967,19 €   

3.4 Abgrenzungsposten 2.034.787,02 €     

3.5 Nettopostition -

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 147.875.877,69 € 
Davon entfallen auf der Passivseite auf

3.7 Basiskapital 61.913.846,67 €   
3.8 Rücklagen 52.653.140,40 €   
3.9 Überschüsse / Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis -  €                   
3.10 Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge 20.795.807,65 €   
3.11 Rückstellungen 496.321,34 €        
3.12 Verbindlichkeiten 10.152.396,03 €   
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.864.365,60 €     
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 147.875.877,69 € 

4. Behandlung des Jahresergebnisses
4.1 Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von

wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus
Überschüssen des ordentl. Ergebnisses  zugeführt.

4.554.481,48 €     

4.2 Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von
wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses  zugeführt.

11.613,79 €         

5. Haushaltsübertragungen (Haushaltsreste)
Die Festsetzung erfolgte vorläufig durch Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2024. Die 
tatsächlichen Haushaltsübertragungen lauten wie folgt:
Ergebnishaushalt 441.600,00 €        
Finanzhaushalt 3.224.000,00 €-     
Der Gemeinderat stimmt den Haushaltsübertragungen zu.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden soweit noch nicht geschehen, genehmigt.

Der Jahreabschluss ist ortsüblich bekanntzumachen und zur Aufsichtsprüfung bereitzustellen.



 
 
 
Trossingen, den 15.12.2025 
 
Susanne Irion 
Bürgermeisterin 

Vorjahr
2022

Haushaltsjahr  
2023

EUR EUR
3 4

1.2
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses

6.130.815,10 4.554.481,48

2.1
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

995.190,79 11.613,79

2. beim Sonderergebnis

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 

Überschüssen und Fehlbeträgen2)

1. beim ordentlichen Ergebnis
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